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Botschaft 

über den 

Nachtrag I zum Voranschlag 2014

vom 26. März 2014

Sehr geehrte Herren Präsidenten, 
Sehr geehrte Damen und Herren

Wir unterbreiten Ihnen mit dieser Botschaft den Entwurf  
über den Nachtrag I zum Voranschlag 2014 mit dem Antrag auf 
Zustimmung gemäss den beigefügten Beschlussentwürfen.

Wir versichern Sie, sehr geehrte Herren Präsidenten,  
sehr geehrte Damen und Herren, unserer vorzüglichen  
Hochachtung.

Bern, 26. März 2014

Im Namen des Schweizerischen Bundesrates

Der Bundespräsident:
Didier Burkhalter

Die Bundeskanzlerin:
Corina Casanova
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1 Überblick und Kommentar

Mit dem Nachtrag I zum Voranschlag 2014 ersuchen wir Sie um 
Ihre Zustimmung zu 17 Kreditnachträgen im Umfang von insge-
samt 181,1 Millionen. 

Betragsmässig entfallen die Nachtragskredite zu rund 55  Pro-
zent (98,4  Mio.) auf Investitionskredite und zu gut 45  Prozent 
(82,7  Mio.) auf Aufwandkredite (vgl. Tabelle Ziff. 2). Die bean-
tragten Nachtragskredite sind mehrheitlich finanzierungswirksam 
(131,1 Mio.). Beim verbleibenden Betrag (50,0 Mio.) handelt es sich 
um die Wertberichtigung von beantragten Investitionsbeiträgen. 
Bringt man von den finanzierungswirksamen Kreditnachträgen 
die erbrachten Kompensationen von 75,2 Millionen in Abzug, re-
sultiert eine Erhöhung der mit dem Voranschlag bewilligten Aus-
gaben von 0,1 Prozent (55,9 Mio.), die unter dem Durchschnitt 
der ersten Nachträge der letzten sieben Jahre liegt (Ø 2007–2013: 
0,2 %).

Bei den mit dieser Botschaft beantragten Kredite handelt es 
sich mehrheitlich um Investitionen. Neben den Aufstockun-
gen für der Unterhalt der Immobilien der Armee (38,0 Mio.) 
fällt hauptsächlich der Mehrbedarf für Investitionsbeiträge an 
die Fachhochschulen ins Gewicht (50,0 Mio.). Da es sich bei 
Letzteren um Investitionsbeiträge handelt, muss der Betrag 
vollumfänglich wertberichtigt werden. Die weiteren Aufsto-
ckungen im Transferbereich betreffen die Finanzierung des Inf-
rastrukturbetriebs der Privatbahnen (5,5 Mio.) sowie der Ersatz-
massnahmen im Zusammenhang mit den EU-Filmförderungs-
programmen (5,0  Mio.). Keiner der Nachtragskredite musste 
bevorschusst werden.

Die Auswirkungen der Nachträge auf den Bundeshaushalt 
werden unter Ziffer  2 erläutert. Unter Ziffer  3 findet sich ein 
Überblick über sämtliche Nachtragskreditbegehren. Die 
betragsmässig wichtigsten Nachtragskredite werden unter Zif-
fer 4 im Einzelnen erläutert.

Mit Ausnahme von drei Finanzpositionen (525 Verteidigung, 
A2111.0155 «Ersatzmaterial und Instandhaltungsbudget (EIB)»; 
620 Bundesamt für Bauten und Logistik, A2111.0204 «Zumiete»; 
750 Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation, 
A2310.0527 «Forschungseinrichtungen von nationaler Bedeu-
tung») werden auf den vom Parlament gekürzten Krediten keine 
Nachtragskredite beantragt.

Der Bundesrat beantragt dem Parlament die Zustimmung zu 17 Kreditnachträgen, mit einem 
finanzierungswirksamen Umfang von 131 Millionen, von denen ein überwiegender Teil auf die  
Finanzierung der Investitionsbeiträge an die Fachhochschulen entfällt. Die Vorgaben der Schuldenbremse 
dürften auch mit den beantragen Kreditaufstockungen eingehalten werden.

Die Begehren für die Kreditnachträge sind im Zahlenteil dieser 
Botschaft, geordnet nach Departementen und Verwaltungsein-
heiten, einzeln aufgeführt und stichwortartig begründet.

Mit dem ersten Nachtrag zum Voranschlag 2014 werden drei 
neue Verpflichtungskredite sowie die Aufstockung eines bestehen-
den Verpflichtungskredits (Zusatzkredit) und eines Zahlungsrah-
mens im Umfang von insgesamt 113,5 Millionen beantragt. Die 
beantragten Aufstockungen und Verpflichtungskredite unter-
stehen der Ausgabenbremse. Eine detaillierte Darlegung befin-
det sich unter Ziffer 5.

Mit separatem Bundesbeschluss unterbreiten wir Ihnen 
die Aufstockung eines Voranschlagskredits innerhalb der 
Sonderrechnung des Infrastrukturfonds um 6,1 Millionen (Ziff. 6).

Mit dieser Botschaft informieren wir Sie auch über die be-
schlossenen Kreditübertragungen im Voranschlag der Eidge-
nossenschaft im Umfang von 10,4  Millionen. Sie betreffen 
Voranschlagskredite, die im Jahr 2013 nicht vollständig bean-
sprucht wurden (Ziff. 7).

Unter Ziffer 8 bringen wir Ihnen über haushaltsneutrale Kre-
dittransfers für das laufende Budgetjahr zur Kenntnis. Diese 
Mitteltransfers stehen im Zusammenhang mit der Harmoni-
sierung und Vereinheitlichung der Prozesse und Instrumente 
beim EDA (Zusammenlegung der Buchungskreise) sowie der be-
schlossenen Zusammenlegung des ehemaligen Bundesamts für 
Veterinärwesen (BVET) und der Abteilung Lebensmittelsicher-
heit des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) zum neuen Bundes-
amt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) beim 
EDI. 

Das Volumen der mit dem Nachtrag I zum Voranschlag 2014 
beantragten Kredite ist im Vergleich zu anderen Jahren relativ 
gering. Die eidgenössischen Räte haben den Voranschlag 2014 
mit einem strukturellen Überschuss von 452 Millionen verab-
schiedet, das heisst der zulässige Höchstbetrag der Gesamtaus-
gaben gemäss Schuldenbremse wurde deutlich unterschritten. 
Mit den in dieser Botschaft unterbreiteten Netto-Aufstockun-
gen finanzierungswirksamer Kreditanteile (Nachträge, Kredit-
übertragungen abzgl. Kompensationen) von 66,3 Millionen 
wird dieser Spielraum nicht überschritten. Die Vorgaben der 
Schuldenbremse werden deshalb aus heutiger Sicht nach wie 
vor eingehalten. 
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2 Auswirkungen der Nachtragskreditbegehren auf den Bundeshaushalt

Die Nachtragskredite der ersten Tranche belaufen sich auf 
181,1  Millionen. Bei den beantragten Krediten handelt es sich 
mehrheitlich (98,4 Mio.) um Investitionskredite. Zusammen mit 
den restlichen finanzierungswirksamen Krediten von 32,7 Mil-
lionen bewirken sie zusätzliche Ausgaben von 131,1 Millionen. 
Der Unterschied zwischen dem Total der beantragten Kreditauf-
stockungen und den Mehrausgaben ist zur Hauptsache auf ei-
nen nicht finanzierungswirksamen Kredit zurückzuführen: Die 
Aufstockung der Investitionsbeiträge an die Fachhochschulen 
muss vollständig wertberichtigt werden (50,0 Mio.) und wird so-
mit sowohl in der Erfolgs- wie auch in der Investitionsrechnung 
erfasst.

 Zahlen im Entwurf zum Bundesbeschluss 

Die in Artikel 1 (vgl. S. 22) des Bundesbeschlusses erwähnten Voran-

schlagskredite umfassen die Aufwände (Fr. 82 749 900) und die Inves-

titionsausgaben (Fr. 98 400 000). In Artikel 2 sind die Gesamtausgaben im 

Betrag von 131 149 900 Franken aufgeführt. Diese Ausgaben umfassen 

die Aufwände und die finanzierungswirksamen Investitionsausgaben. 

Zahlen im Überblick   

   Nachtrag Ø Nachträge I*
Mio. CHF   I/2014  2007–2013

Nachtragskredite   181,1 202

Nachtragskredite im ordentlichen Verfahren   181,1 180
Nachtragskredite mit Vorschuss   – 22

Erfolgsrechnung  

Ordentlicher Aufwand   82,7 155
Finanzierungswirksam   32,7 133
Nicht finanzierungswirksam   50,0 20
Leistungsverrechnung   – 2

Investitionen  

Ordentliche Investitionsausgaben   98,4 47

Finanzierungswirksame Nachtragskredite   131,1 180

   
Kompensationen  

Finanzierungswirksame Kompensationen    75,2 68

Kreditübertragungen im Voranschlag der Eidgenossenchaft    10,4 63

Finanzierungswirksame Kreditübertragungen    10,4 61
Nicht finanzierungswirksame Kreditübertragungen    – 2

Total finanzierungswirksame Nachtragskredite und Kreditübertragungen  

Vor Abzug der Kompensationen   141,5 241
Nach Abzug der Kompensationen   66,3 173

*   Ohne den ausserordentlichen Nachtragskredit I/2007 von 7 037 Millionen (Überweisung Golderlös SNB an AHV)  
und ohne NK Ia/2009 (Stufe 2 Stabilisierungsmassnahmen, 710 Mio.)

Das im vergangenen Dezember vom Parlament verabschiedete Budget ist auch unter Einschluss  
der beantragten finanzierungswirksamen Nettokreditaufstockungen (im Gesamtbetrag von 66,3 Mio.) 
schuldenbremsekonform. Es verbleibt gegenüber dem Höchstbetrag der Gesamtausgaben,  
der gemäss Schuldenbremse zulässig ist, immer noch ein gewisser Spielraum.
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Die Mehrausgaben werden in anderen Voranschlagskrediten 
teilweise (75,2 Mio.) kompensiert. Unter Berücksichtigung die-
ser Kompensationen reduzieren sich die Mehrausgaben auf 
55,9  Millionen (ohne Kreditübertragungen), das entspricht 
0,1 Prozent der mit dem Voranschlag bewilligten Gesamtausga-
ben und liegt deutlich unter dem Durchschnitt der letzten sie-
ben Jahre (Ø 2007–2013: 0,2 %; vgl. Grafik). 

Finanzpolitischer Spielraum
Das im vergangenen Dezember vom Parlament verabschiedete 
Budget weist im ordentlichen Haushalt einen Überschuss von 
121 Millionen aus. Die Ausgaben liegen um 452 Millionen unter 
dem zulässigen Höchstbetrag gemäss Schuldenbremse. 

Die Prognose der Expertengruppe des Bundes vom März  2014 
rechnet für das laufende Jahr mit einem leicht stärkeren Wachs-
tum als im Budget angenommen (Wachstumsrate von 2,2 % statt 
2,1 % gemäss Budget). Aus heutiger Sicht können die Vorgaben 
der Schuldenbremse, auch unter Berücksichtigung der unterbrei-
teten, nicht kompensierten Nachtragskredite und der beantrag-
ten Kreditübertragungen von insgesamt 66 Millionen eingehal-
ten werden. 

Im Vergleich zu den Vorjahren  
fallen die mit dem Nachtrag I/2014 
beantragten Mehrausgaben relativ 
tief aus (knapp 0,1 % der  
ordentlichen Ausgaben gemäss 
Budget). Im Jahr 2007 waren 
sämtliche Aufstockungen kompen-
siert worden, so dass netto keine 
Mehrausgaben anfielen.
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Kreditbegehren: Detailansicht

ID VE Kredit Bezeichnung Betrag Vorschuss Kompensation vgl. Ziffer
im

Berichtsteil

DEPT in Franken fw nf LV in Franken

B+G

EDA 14 700 000 14 700 000

1 202 A2119.001 Übriger Betriebsaufwand 4 560 000 4 560 000 4.7

2 202 A2310.0253 Europarat, Strassburg 640 000 640 000

3 202 A4200.0125 Darlehen Immobilienstiftung FIPOI/WHO 7 000 000 7 000 000 4.3

4 202 A4200.0125 Darlehen Immobilienstiftung FIPOI/IFRC 2 500 000 2 500 000 4.3

EDI 5 000 000 5 000 000 5 000 000

5 306 A2310.0585 Filmförderförderung Europa CH 5 000 000 5 000 000 5 000 000 4.6

EJPD

VBS 44 500 000 44 500 000 44 500 000

6 525 A2111.0153 Ersatzmaterial und Instandhaltungsbudget (EIB) 6 500 000 6 500 000 6 500 000 4.4

7 543 A8100.0001 Sach- und immat. Anlagen, Vorräte (Globalbudget) 38 000 000 38 000 000 38 000 000 4.2

EFD 2 240 000 2 240 000 2 240 000

8 620 A2111.0204 Zumieten/DEZA 710 000 710 000 710 000

9 620 A2111.0204 Zumieten/BFM 630 000 630 000 630 000

10 620 A4100.0118 Zivile Bauten 900 000 900 000 900 000

WBF 105 730 000 55 730 000 50 000 000 14 500 000

11 704 A2310.0375 Welthandelsorganisation WTO 30 000 30 000

12 708 A2310.0141 Forschungsbeiträge 2 000 000 2 000 000 2 000 000

13 750 A2310.0527 Forschungseinrichtungen von nationaler Bedeutung 3 700 000 3 700 000 3 700 000 4.7

14 750 A2320.0001 Wertberichtigung im Transferbereich 50 000 000 50 000 000 4.1

15 750 A4300.0152 Investitionen Fachhochschulen 50 000 000 50 000 000 8 800 000 4.1

UVEK 8 979 900 8 979 900 8 979 900

16 802 A2310.0382 LV Privatbahnen Infrastruktur Betriebsabgeltung 5 479 900 5 479 900 5 479 900 4.5

17 810 A2310.0134 Wald 3 500 000 3 500 000 3 500 000 4.7

Total 181 149 900 131 149 900 50 000 000 75 219 900

Aufteilung auf

8

3 Übersicht der Nachtragskredite 
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4 Die wichtigsten Nachtragskredite im Einzelnen

4.1 Investitionsbeiträge an Fachhochschulen:  
50,0 Millionen 

Zur Finanzierung der Investitionsbeiträge an die Fachhoch-
schulen wird ein Nachtragskredit von 50,0 Millionen notwen-
dig. Gestützt auf das Fachhochschulgesetz vom 6. Oktober 
1995 (FHSG; SR 414.71) leistet der Bund im Rahmen der bewil-
ligten Kredite Abgeltungen an die Investitionen der öffentlich-
rechtlichen Fachhochschulen. Diese Beiträge sind demnach 
den Kantonen geschuldet, falls die Beitragsvoraussetzungen 
erfüllt sind. Der Bundesanteil beläuft sich auf einen Drittel 
der beitragsberechtigten Aufwendungen. Die Entwicklung der 
Fachhochschulen und der damit erfolgte Konzentrationspro-
zess haben in den Kantonen zu grossen Bauinvestitionen ge-
führt. Einige grosse Bauprojekte, zum Beispiel das Toni-Areal 
in Zürich (Bundesbeitrag rund 68  Mio.), der bereits bezogene 
Campus in Windisch (rund 30  Mio.) und das Dreispitz-Areal 
in Münchenstein (rund 24  Mio.) sind schon weit fortgeschrit-
ten. Die im Voranschlag 2014 eingestellten Mittel reichen 
nicht aus, um die erforderlichen Teilzahlungen für die in den 
vergangenen Jahren eingegangenen und im laufenden Jahr 
noch einzugehenden Verpflichtungen gegenüber den Kanto-
nen nach Massgabe des Baufortschritts vornehmen zu können. 
Deshalb ist ein Nachtragskredit in der Höhe von 50,0 Millio-
nen (finanzierungswirksam) notwendig. Der Nachtragskredit 
wird im Umfang von 8,8 Millionen beim SBFI auf den Kre-
diten A2310.0530 «EU-Forschungsrahmenprogramme» 
(3,8 Mio.) und A2310.0514 «Innovations- und Projektbeiträge» 
(5,0 Mio.) kompensiert. Parallel dazu wird ein Zusatzkredit 
von 64,0 Millionen beantragt (vgl. Ziff. 5.1). Da es sich beim 
Nachtragskredit um Investitionsbeiträge handelt, muss der Be-
trag vollumfänglich wertberichtigt werden. Entsprechend ist 
auch der Voranschlagskredit A2320.0001 «Wertberichtigungen 
im Transferbereich» um 50,0 Millionen (nicht finanzierungs-
wirksam) zu erhöhen.

4.2 Investitionskredit der armasuisse Immobilien:  
38,0 Millionen 

Im investiven Globalbudget der armasuisse Immobilien ist ein 
Nachtragskredit von 38,0 Millionen erforderlich, um die Folgen 
eines langjährigen Nachholbedarfs an Instandhaltungsmass-
nahmen an bestehenden Infrastrukturen zu beheben. armasu-
isse lmmobilien verfügt über ein umfangreiches lmmobilien-
portfolio. Beim Unterhalt von Immobilien und beim Vollzug 

Bei den Nachtragskrediten handelt es sich grossmehrheitlich um Investitionen, namentlich 
Investitionsbeiträge an die Fachhochschulen (50,0 Mio.) und Ausgaben für den Immobilienunterhalt  
der Armee (38,0 Mio.). Die weiteren Aufstockungen im Transferbereich betreffen die Finanzierung des 
Infrastrukturbetriebs der Privatbahnen (5,5 Mio.) sowie Ersatzmassnahmen im Zusammenhang  
mit Filmförderungsprogrammen (5,0 Mio.). 

von gesetzlichen Auflagen, wie zum Beispiel Umweltnormen, 
Erdbebensicherheit, Altlastensanierung, besteht seit Jahren ein 
grosser Nachholbedarf. Mit den Immobilienbotschaften VBS 
2011 bis 2013 wurden deshalb höhere Verpflichtungskredite be-
antragt. Zudem wurden durch Umlagerungen im Plafond der 
Armee Mittel von der Verteidigung zu armasuisse lmmobillien 
verschoben. Weiter wurde auch der Personalbestand von arma-
suisse lmmobilien aufgestockt. All diese Massnahmen zeigen 
nun Wirkung. Der Projektfortschritt bei den sich in der Reali-
sierungsphase befindenden Vorhaben ist rascher als erwartet. 
In Abweichung zu früheren Zahlungsprognosen führt dies zu 
einem erhöhten Zahlungsbedarf im Jahr 2014. Ohne die zu-
sätzlichen Mittel von 38,0 Millionen im Jahr 2014 könnten 
bereits laufende Projekte nicht planmässig ausgeführt werden. 
Zum Zeitpunkt des Budgetierungsprozesses war der effektiv 
notwendige Zahlungsbedarf für das Jahr 2014 nicht in diesem 
Ausmass voraussehbar, wie er sich nun präsentiert. Die zu reali-
sierenden Vorhaben stehen zum Teil in Abhängigkeiten zu an-
deren Geschäften (z.B. Beschaffung von Vorräten, Fahrzeugen, 
Flugzeugen). Verzögerungen wirken sich damit auch auf andere 
Beschaffungsbereiche (v.a. Rüstung) aus und könnten fallwei-
se Konventionalstrafen zulasten des Bundes zur Folge haben. 
Das Nachtragskreditbegehren wird, gemäss den Regelungen 
betreffend Ausgabenplafonds der Armee, vollumfänglich mit 
Kreditresten der Armee aus Vorjahren kompensiert.

4.3 Darlehen lmmobilienstiftung FIPOI: 9,5 Millionen 

Für den Voranschlagskredit «A4200.0125 Darlehen lmmobilien-
stiftung FIPOI» wird für folgende Vorhaben zwei Nachtragskredite 
von insgesamt 9,5 Millionen beantragt:

• Mit einem zinslosen Darlehen sollen die Vorbereitungs- und 
Projektarbeiten für den Neubau eines Erweiterungsgebäudes 
des Sitzes der Weltgesundheitsorganisation (WHO) unterstützt 
werden. Für dieses Darlehen wird ein Verpflichtungskredit 
von 14 Millionen beantragt (vgl. Ziffer 5.3). Angesichts des 
ausgewiesenen und dringenden Bedarfs einer Umgestaltung 
des WHO-Sitzes sollen 7,0 Millionen bereits im Jahr 2014 aus-
gerichtet werden, wofür ein entsprechender Nachtragskredit 
notwendig ist. Geplanter Baubeginn ist anfangs 2017. Voraus-
sichtlich wird der Bundesrat dem Parlament für die Finanzie-
rung der Bauphase zu gegebener Zeit die Gewährung eines 
weiteren zinslosen Darlehens beantragen.
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• Bei der Internationalen Föderation der Rotkreuz- und Rothalb-
mondgesellschaften (IFRC) ist der Bedarf nach zusätzlichen 
Räumlichkeiten gross. Mit einem zinslosen Darlehen von 
5 Millionen sollen die Vorbereitungs- und Projektarbeiten für 
den Neubau der IFRC in Genf finanziert werden, wofür ein 
Verpflichtungskredit beantragt wird (vgl. Ziffer 5.3). Die Hälf-
te davon (2,5 Mio.) soll im laufenden Jahr ausbezahlt werden, 
weshalb gleichzeitig ein Nachtragskredit anbegehrt wird. Vor-
aussichtlich wird der Bundesrat dem Parlament für die Finan-
zierung der Bauphase zu gegebener Zeit die Gewährung eines 
weiteren zinslosen Darlehens beantragen.

Da die Gesuche der WHO bzw. der IFRC um Gewährung eines 
Darlehens erst am 28. August 2013 bzw. am 7. Oktober 2013 ein-
gereicht wurden, konnte der entsprechende Mittelbedarf für 
2014 nicht mehr rechtzeitig  im Voranschlag 2014 berücksich-
tigt werden. 

4.4 Ersatzmaterial und Instandhaltungsbudget (EIB): 
6,5 Millionen

Im Rahmen der Umsetzung der für den Voranschlag 2014 
vom Parlament beschlossenen Kürzungen im Sach- und 
Betriebsaufwand hat sich das VBS dafür entschieden, die Kür-
zungsvorgabe gezielt umzusetzen, unter anderem mit Einspa-
rungen von 35 anstelle von 20 Millionen auf der Finanzposi-
tion A2111.0153 (Ersatzmaterial und Instandhaltungsbudget 
EIB). Dies, um zu verhindern, dass wie im Falle proportionaler 
Kürzungen unter Umständen Nachtragskreditbegehren auf 
mehreren Finanzpositionen gestellt werden müssten. Gemäss 
heutiger Beurteilung sind von den bewilligten 540 Millionen 
bereits 490 Millionen verplant. Der noch nicht verplante Anteil 
von 50 Millionen, insbesondere für den Unterhalt und die Re-
paraturen von militärischen Fahrzeugen sowie für technisches 
und Genie- und Rettungsmaterial, wird nicht ausreichen, um 
die notwendige Bestellungen von Ersatzmaterial rechtzeitig 
auslösen zu können. Zum Teil bestehen Lieferfristen von 3–6 
Monaten. Es gilt zu vermeiden, dass im Verlauf des Jahres 2014 
mangels Ersatzmaterial Instandhaltungen nicht durchgeführt 
werden könnten und somit Nutzungseinschränkungen von Ar-
meesystemen resultieren würden. Deshalb ist nach den neusten 
Einschätzungen – in Respektierung des Parlamentswillens – eine 
haushaltneutrale Umschichtung von 6,5 Millionen innerhalb 
des Sach- und Betriebsaufwandes notwendig, um die vollständi-
ge Einsatzbereitschaft der Truppe sicherstellen zu können. Das 
Nachtragskreditbegehren wird vollumfänglich auf Krediten des 
Sach- und Betriebsaufwandes der Verteidigung kompensiert: 

1,0 Millionen beim «Informatik Sachaufwand», 1,5 Millio-
nen beim «Beratungsaufwand», 3,0 Millionen beim «Übrigen 
Betriebsaufwand» und 1,0 Millionen beim «Betrieb und Infra-
struktur». 

4.5 LV Privatbahnen Infrastruktur Betriebsabgeltung: 
5,5 Millionen 

Um die Abgeltung an die Hafenbahn Schweiz AG (HBS) zu erhö-
hen, wird ein Nachtragskredit von 5,5 Millionen notwendig. Der 
Bund leistet im Rahmen einer vierjährigen Leistungsvereinbarung 
(LV) Betriebsabgeltungen und Investitionsbeiträge an die HBS. 
Ein Entscheid des Bundesverwaltungsgerichtes betreffend Land-
verzinsung führte dazu, dass die Betriebsabgeltungen an die HBS 
für die LV-Periode 2013–2016 um insgesamt 10,5 Millionen erhöht 
werden müssen. Die aufgrund dieses Entscheids anfallenden 
Mehraufwendungen der Jahre 2013 und 2014 sollen für beide Jah-
re nachvollzogen werden. Die Erhöhung der Betriebsbeiträge wird 
durch eine Reduktion der Investitionsbeiträge vollumfänglich 
kompensiert. Dies wird eine Reduktion und zeitliche Verzöge-
rung der geplanten Investitionen zur Folge haben. 

4.6 Finanzierung der Filmförderung: 5,0 Millionen 

Für das Jahr 2014 hat das Parlament für die Teilnahme am Film-
förderprogramm der EU MEDIA einen Pflichtbeitrag im Umfang 
von 7,8 Millionen bewilligt. Dieser bleibt aufgrund der seitens 
EU im Februar 2014 sistierten Verhandlungen zur Erneuerung 
des MEDIA-Abkommens für die Jahre 2014–2020 gesperrt. Ge-
messen an den Rückflüssen der letzten Jahre entstehen der 
Schweizer Filmindustrie dadurch im Jahr 2014 finanzielle Ein-
bussen im Umfang von bis zu 5 Millionen. Insgesamt fallen rund 
15 verschiedene Förderprogramme weg (Filmverleih, Autoren, 
Produzenten, Filmfestivals, Kinobetriebe, Weiterbildungspro-
gramme). Die Schweizer Filmbranche verliert die Möglichkeit, 
Projektgesuche eingeben zu können. Zudem werden weniger eu-
ropäische Filme in den Schweizer Kinos gezeigt und – durch Weg-
fall des Anreizsystems von MEDIA – umgekehrt auch weniger 
Schweizer Filme von europäischen Verleihern angekauft. Zur Fi-
nanzierung von nationalen Ersatzmassnahmen, die den Ausfall 
der Förderbeiträge teilkompensieren und geeignet sind, einen 
späteren Wiedereinstieg in MEDIA zu erleichtern, sollen mittels 
Nachtrag 5 Millionen auf der eigens geschaffenen Finanzpositi-
on A2310.0585 «Filmförderung Europa CH» eingestellt werden. 
Der anbegehrte Nachtragskredit wird vollumfänglich auf der Fi-
nanzposition A2310.0318 «Programme EU-Media» kompensiert. 
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4.7 Übrige Nachtragskredite 

• Sicherheitskosten der Syrienkonferenz: 4,6 Millionen
Am 22.1.2014 fand in Montreux und Genf eine von der UNO 
organisierte internationale Syrienkonferenz statt. Aufgrund 
der hochrangigen Teilnehmenden sowie der Grösse und der 
Anzahl der Delegationen (insgesamt 47) erfüllte die Frie-
denskonferenz die Voraussetzungen eines «ausserordent-
lichen Ereignisses» im Sinne der BWIS-Abgeltungsverord-
nung (SR 120.6). Deshalb ist der Bund verpflichtet, den Kan-
tonen Waadt und Genf eine separate Abgeltung für die ent-
standenen Sicherheitskosten in der Höhe von 4,6 Millionen 
zu gewähren. Der Entscheid der UNO zur Durchführung ei-
ner Friedenskonferenz in der Schweiz war zum Zeitpunkt des 
Budgetprozesses nicht absehbar.

•  Forschungsseinrichtungen von nationaler Bedeutung: 
3,7 Millionen

Die Ende 2013 erfolgte Gründung des Geneva Biotech Cam-
pus (GBC) stellt für die Schweiz hinsichtlich Kooperati-
on der öffentlichen Hand mit der Privatwirtschaft im Be-
reich des Bio- und Neuroengineering einen Grosserfolg dar 
und ist in der jüngeren Vergangenheit insgesamt das gröss-
te Public-Private Projekt im BFI-Bereich. Für die Start- und 
Aufbauphase des Campus in den Jahren 2014–2016 ist ei-
ne Bundesunterstützung von insgesamt 10,5 Millionen vor-
gesehen, paritätisch zur Unterstützung durch den Kanton 
Genf. Entsprechend soll der Zahlungsrahmen Z0055.00 
«Forschungseinrichtungen von nationaler Bedeutung»  
um 10,5 Millionen erhöht werden (vgl. Ziff. 5.3). Für den 

im 2014 vorgesehenen Beitrag ist ein Nachtragskredit von 
3,7 Millionen notwendig. Dieser wird vollumfänglich bei den 
Krediten A2310.0530 «EU-Forschungsrahmenprogramme» 
(2,7  Mio.) und A2115.0001 «Beratungsaufwand» (1,0 Mio.) 
kompensiert. Die Beiträge für die Jahre 2015 und 2016 (je 
3,4  Mio.) werden im Finanzplan ebenfalls im BFI-Bereich 
kompensiert. 

• Schutzmassnahmen und Bekämpfung von 
Schadorganismen im Bereich Wald: 3,5 Millionen

Die Unwetter von Ende Mai/Anfang Juni 2013 haben zu aus- 
serordentlichen Waldschäden und Zwangsnutzungen ge-
führt. Mit den im Rahmen des NFA-Programmes Schutz-
wald gesprochenen Bundesmitteln können die betroffe-
nen Kantone nur rund 50 Prozent der notwendigen Mass-
nahmen zur Vorbeugung von Borkenkäferkalamitäten 
und zur Wiederherstellung des Schutzwaldes bewältigen. 
Für die restlichen Massnahmen ist eine zusätzliche Ab-
geltung des Bundes im Umfang von 3,5  Millionen erfor-
derlich (Programmvereinbarung Schutzwald). Die Un-
wetterschäden haben auch bei den Kantonen Mittelauf-
stockungen zur Folge. Insgesamt bleibt damit die in den 
Programmvereinbarungen angestrebte Beteiligung des Bun-
des von 40 Prozent an den Netto-Kosten der Schutzwald-
pflege erhalten. Der Nachtragskredit wird über den Kredit 
A4300.0103 «Schutz vor Naturgefahren» vollumfänglich 
kompensiert.

Die restlichen Nachtragskredite belaufen sich auf 4,9  Millionen 
und verteilen sich auf insgesamt 6 Begehren.
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5	 Verpflichtungskredite	und	Zahlungsrahmen

5.1 Zusatzkredit für die Investitionsbeiträge  
an Fachhochschulen: 64,0 Millionen

Gemäss Fachhochschulgesetz vom 6. Oktober 1995 (FHSG; 
SR 414.71) leistet der Bund im Rahmen der bewilligten Kredite 
Abgeltungen für Investitionen der öffentlich-rechtlichen Fach-
hochschulen. Gemäss FHSG sind diese Beiträge den Kantonen 
geschuldet, falls die Beitragsvoraussetzungen erfüllt sind. Der 
Bundesanteil beläuft sich auf einen Drittel der beitragsberech-
tigten Aufwendungen. Die Entwicklung der Fachhochschulen 
und der damit erfolgte Konzentrationsprozess haben in den 
Kantonen zu grossen Bauinvestitionen geführt. Da diese jeweils 
die verfügbaren Verpflichtungs- und Voranschlagskredite über-
stiegen, hat das zuständige Bundesamt erstmals am 21. Mai 2012 
eine Prioritätenordnung erlassen. Gemäss Artikel 13 des Subven-
tionsgesetzes (SuG, SR 616.1) musste das zuständige Bundesamt 
(heute SBFI, vor 2013 das BBT) dennoch alle eingegangenen Ge-
suche umfassend prüfen. Waren die Abgeltungsvoraussetzungen 
erfüllt, hat das Bundesamt die gesamte Leistung dem Grundsatz 
nach zugesprochen, aber nur einen Teil davon dem laufenden 
Verpflichtungskredit belastet. Gemäss Finanzhaushaltgesetz 
(SR 611.0) hätte allerdings die gesamte dem Grundsatz nach 
zugesprochene Leistung dem Verpflichtungskredit belastet wer-
den müssen. Konkret wurden von den Leistungen in der Höhe 
von 221,0 Millionen, die dem Grundsatz nach zugesprochen 
sind, bisher nur 157,0 Millionen dem Verpflichtungskredit be-
lastet. Damit entstand eine Lücke von 64,0 Millionen, die dem 
Verpflichtungskredit noch nicht angerechnet wurden. Zu be-
achten gilt, dass dem Grundsatz nach abgegebene Zusicherun-
gen nicht rückgängig gemacht werden können und dass sich die 
fraglichen Objekte bereits im Bau befinden. Faktisch besteht da-
mit beim Bund kein Handlungsspielraum. Mit dem Zusatzkredit 
wird ermöglicht, alle Verpflichtungen dem Verpflichtungskredit 
zu belasten und damit die Transparenz über die Bundesbeiträge 
sicherzustellen. Es ist ausserdem zu beachten, dass es sich um 
ein auslaufendes Subventionssystem handelt. Mit Inkrafttre-
ten der Finanzbestimmungen des Hochschulförderungs- und 
Koordinationsgesetzes (HFKG SR oder BBI/AS) – voraussichtlich 
auf das Jahr 2017 – werden die Investitionsbeiträge für die Fach-
hochschulen neu als Finanzhilfen qualifiziert. Voraussichtlich 
im Jahr 2016 wird ein weiterer Zusatzkredit notwendig sein, um 
die letzten noch unter dem Regime der Abgeltungen notwendi-
gen Verpflichtungen eingehen zu können. Dessen Höhe kann 
heute noch nicht beziffert werden. In einem ersten Schritt soll 
deshalb die bereits bestehende Lücke von 64,0 Millionen mit 

Mit der vorliegenden Botschaft beantragen wir drei neue Verpflichtungskredite, die Aufstockung  
eines bestehenden Verpflichtungskredits (Zusatzkredit) und eines Zahlungsrahmens im Umfang von  
insgesamt 113,5 Millionen. Die beantragten Aufstockungen und Verpflichtungskredite sind  
der Ausgabenbremse unterstellt (Art.159 Abs. 3 Bst. b BV).

einem Zusatzkredit geschlossen werden. Der bereits bewilligte 
Verpflichtungskredit von 150,0 Millionen für die Periode 2013–
2016 wird dagegen für neue Verpflichtungen eingesetzt. Da be-
reits im 2014 erforderliche Teilzahlungen für die in den vergan-
genen Jahren eingegangenen und 2014 noch einzugehenden 
Verpflichtungen gegenüber den Kantonen nach Massgabe des 
Baufortschritts vorzunehmen sind, wird ein Nachtragskredit 
von 50,0 Millionen beantragt (vgl. Ziffer 4.1). 

5.2	 Verpflichtungskredit	für	die	Beschaffung	 
von Jodtabletten: 20,0 Millionen

Nach der revidierten Jodtablettenverordnung ist eine systemati-
sche, vorsorgliche Abgabe der Jodtabletten an alle Haushalte bis 
zu einem Umkreis von 50 km um die Kernkraftwerke vorzuneh-
men. Da die Jodtabletten bis zu einem Radius von 20 km (Zonen 
1 und 2) im Jahr 2014 ohnehin ausgetauscht werden müssen, 
soll die Verteilung im Kreisring von 20 bis 50 km gleichzeitig 
und koordiniert erfolgen. Das neue Finanzierungskonzept sieht 
die volle Kostentragung der Betreiber der Kernkraftwerke in ei-
nem Umkreis von 50 km um die Werke vor. Ausserhalb dieser 
Zone bleibt die Kostenteilung wie bisher. So wird zum jetzigen 
Zeitpunkt betreffend Notwendigkeit einer vorsorglichen Jod-
tablettenverteilung ausserhalb des 50 km Radius kein Präjudiz 
geschaffen. Bis im Jahr 2020 fallen für den Bund nur die Kos-
ten für die Kontrollen und die Information der Bevölkerung 
und der Fachleute an. Die Kantone und Gemeinden tragen 
bis zum nächsten Austausch, die in den übrigen Gebieten der 
Schweiz anfallenden Kosten für die Lagerung. Für die Beschaf-
fung und Verteilung von neuen Jodtabletten in der Zone 20–50 
km resultieren für die Kernkraftwerksbetreiber Mehrkosten von 
geschätzten 20 Millionen (12 Mio. für Beschaffung, 4 Mio. für 
Verpackung, 3 Mio. für Verteilung, 1 Mio. für Information und 
Kommunikation). Diese Mehrkosten werden durch das VBS 
(Verteidigung, Armeeapotheke) im ordentlichen Budget 2015 
eingegeben. Da der Aufwand und der Ertrag in gleicher Höhe 
budgetiert werden, erfolgt dies haushaltneutral. Die Vertrags-
unterzeichnung mit einem Pharmaunternehmen in Schweden 
wird im Verlaufe des Jahres 2014 stattfinden. Die Lieferung der 
Jodtabletten an die Armeeapotheke und die Rechnungsstellung 
an die KKW-Betreiber wird im Jahr 2015 vorgenommen. Deshalb 
wird, gestützt auf das Finanzhaushaltsrecht (Art. 21 FHG und 
Art. 11 FHV), ein Verpflichtungskredit beantragt.
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5.3	 Zwei	Verpflichtungskredite	für	Darlehen	 
an die lmmobilienstiftung FIPOI: 19,0 Millionen

Es werden zwei Verpflichtungskredite zur Gewährung von zins-
losen Darlehen für Planungsarbeiten für den Neubau eines zu-
sätzlichen Gebäudes der Weltgesundheitsorganisation (WHO) 
sowie für den Abriss und Neubau des Sitzes der Internationa-
len Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften  
(IFRC) beantragt. Die Gebäude von WHO und IFRC in Genf wei-
sen einen dringenden Renovationsbedarf auf und entsprechen 
nicht mehr den aktuellen Platzanforderungen der Organisati-
onen. Die Instandhaltung des Immobilienparks des interna-
tionalen Genf ist angesichts der wachsenden internationalen 
Konkurrenz zwischen den Gaststaaten von internationalen 
Organisationen von besonderer Wichtigkeit. Wie in der aussen-
politischen Strategie 2012–2015 des Bundesrats festgelegt, bleibt 
die langfristige Förderung des internationalen Genf ein zentra-
ler Pfeiler der Gaststaatpolitik der Schweiz.

• Zur Unterstützung der Planungs- und Vorbereitungsarbeiten 
im Hinblick auf den Bau eines Erweiterungsgebäudes für den 
Sitz der Weltgesundheitsorganisation (WHO) in Genf soll ein 
Verpflichtungskredit in der Höhe von 14 Millionen für ein 
zinsloses, innert 50 Jahren rückzahlbares Darlehen bewilligt 
werden. Die Planungsarbeiten dauern voraussichtlich bis Ende 
2015. Für die Finanzierung des Neubaus ist geplant, der FIPOI 
zu einem späteren Zeitpunkt erneut ein Darlehen zu gewähren. 
Die Gesamtkosten werden aus heutiger Sicht auf 140 Millio-
nen geschätzt (einschliesslich der 14 Mio. für die Planungsar-
beiten). Zu diesem Zweck wird der Bundesrat nach Abschluss 
der Planungsarbeiten dem Parlament voraussichtlich eine 
Sonderbotschaft unterbreiten. Nach Fertigstellung des zusätz-
lichen Neubaus wird die WHO ihr aktuelles Hauptgebäude re-
novieren; die anfallenden Kosten wird die Organisation jedoch 
selber tragen. Durch den Neubau werden der WHO voraus-
sichtlich 1100 neue Büros zur Verfügung stehen.

• Zur Unterstützung der Planungs- und Vorbereitungsarbeiten 
im Hinblick auf den Neubau des Sitzes der Internationalen Fö-
deration der Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften (IFRC) 
in Genf soll ein Verpflichtungskredit in der Höhe von 5 Millio-
nen für ein zinsloses, innert 50 Jahren rückzahlbares Darlehen 

bewilligt werden. Die Planungsarbeiten dauern voraussichtlich 
bis im Frühjahr 2015. Die Gesamtkosten für das Bauprojekt (in-
kl. der Zumiete von Provisorien) werden auf 50 Millionen ge-
schätzt, einschliesslich der 5,0 Millionen für die Planungsarbei-
ten. Diese Mittel sollen voraussichtlich ebenfalls in Form eines 
zinslosen, innert 50 Jahren rückzahlbaren Darlehens zur Ver-
fügung gestellt werden, wobei das Geschäft dem Parlament im 
Rahmen einer Sonderbotschaft zu unterbreiten ist. Der Beginn 
der Bauarbeiten ist für Mitte 2016 vorgesehen, mit dem Ziel den 
Erweiterungsneubau anlässlich des 100-jährigen Jubiläums der 
IFRC im Jahr 2019 abzuschliessen.

5.4 Aufstockung des Zahlungsrahmens  
für «Forschungseinrichtungen von nationaler 
Bedeutung»: 10,5 Millionen

Der Zahlungsrahmen Z0055.00 «Forschungseinrichtungen 
von nationaler Bedeutung» ist um 10,5 Millionen zu erhöhen. 
In der BFI-Botschaft 2013–2016 hat der Bund die Förderung 
von vertraglich geregelten Public Private Partnerships (PPP) 
als wichtiges Entwicklungsziel festgehalten. Die Ende 2013 er-
folgte Gründung des Geneva Biotech Campus (GBC) auf dem 
ehemaligen «Merck-Serono Areal» erfüllt diese Zielsetzung, 
stellt für die Schweiz hinsichtlich Kooperation der öffentlichen 
Hand mit der Privatwirtschaft im Bereich des Bio- und Neuro-
engineering einen Grosserfolg dar und ist in der jüngeren Ver-
gangenheit insgesamt das grösste Public-Private-Partnership 
Projekt im BFI-Bereich. Der Bundesbeitrag an die Mietkosten 
in der Start- und Aufbauphase in den Jahren 2014–2016 er-
folgt auf der Basis von Artikel 15 des Forschungs- und Innova-
tionsförderungsgesetzes (FIFG; SR 420.1) und ist paritätisch 
zur Unterstützung durch den Kanton Genf. Der Beitrag wird 
vollumfänglich im BFI-Bereich kompensiert. Zum Zeitpunkt der 
Verabschiedung der BFI-Botschaft 2013–2016 über die Kredite 
für Forschungseinrichtungen von nationaler Bedeutung für die 
Jahre 2013–2016 war das Vorhaben noch nicht bekannt. Dessen 
Unterstützung in der Start- und Aufbauphase erfordert eine Auf-
stockung des Zahlungsrahmens im beantragten Ausmass. Für 
den Beitrag 2014 ist ein Nachtragskredit von 3,7 Millionen erfor-
derlich (vgl. Ziff. 4.7).
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6 Nachtragskreditbegehren Infrastrukturfonds

Als Folge des Ausgangs der Volksabstimmung vom 24.11.2013 
zur Vignettenerhöhung konnte der neue Netzbeschluss (NEB) 
nicht wie geplant per 1. Januar 2014 in Kraft gesetzt werden. 

Zur teilweisen Kompensation der dem Bund mit NEB entste-
henden Mehrkosten war geplant, die Beiträge an Hauptstra-
ssen im Umfang der von den Kantonen an den Bund abge-
tretenen Strecken zu kürzen. Diese Kürzungen waren im Vor-
anschlag 2014 des Bundes einerseits (Hauptstrassenbeiträge) 
und im Bundesbeschluss  III zu den Entnahmen aus dem 
Infrastrukturfonds anderseits (Beiträge an Hauptstrassen in 
Berggebieten und Randregionen) vorgesehen. Die als Folge des  

Zu Gunsten des Infrastrukturfonds wird ein Nachtragskredit von 6,1 Millionen beantragt.  
Der Mehrbedarf betrifft die Entnahmen für die Beiträge an Hauptstrassen in Berggebieten  
und Randregionen.

Ergebnisses der Volksabstimmung nötigen wichtigsten Anpas-
sungen im Voranschlag des Bundes konnten noch im Rahmen 
der Beratungen zum Voranschlag 2014 vorgenommen werden. 
Noch nicht angepasst wurde dagegen der Bundesbeschluss III 
betreffend Entnahmen aus dem Infrastrukturfonds. Aus diesem 
Grund wird beantragt, die Entnahmen für «Beiträge an Hauptstra-
ssen in Berggebieten und Randregionen» gemäss Artikel 1 Buch-
stabe d des Bundesbeschlusses III über die Entnahmen aus dem 
Infrastrukturfonds für das Jahr 2014 um 6 115 000 Franken auf 
total 45 736 000 Franken zu erhöhen. Diese Erhöhung entspricht 
der vorangegangenen Kürzung. Sie belastet den Bundeshaushalt 
nicht, da die Fondsliquidität eine höhere Entnahme zulässt.
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ID VE-Nr. VE-Bezeichnung Betrag

Kredit-Nr. Bezeichnung fw/nf/LV

B+G

EDA 361 340

1 202 Eidg. Dep. für auswärtige Angelegenheiten A2111.0286 Präsenz an sportlichen Grossveranstaltungen fw 361 340

EDI 220 000

2 306 Bundesamt für Kultur A2114.0001 Informatik Sachaufwand fw 220 000

EJPD 9 780 000

3 403 Bundesamt für Polizei A4100.0133 AFIS New Generation fw 9 780 000

VBS

EFD

WBF

UVEK

Total Kreditübertragungen 10 361 340

Kreditübertragungen im Rahmen des Nachtrags I/2014

Kreditübertragungen im Voranschlag der Eidgenossenschaft

 zu Gunsten des Voranschlagskredits 2014

15

7 Kreditübertragungen im Voranschlag der Eidgenossenschaft

Jahr 2013 13,3 Millionen vor. Die WTO – Ausschreibung konn-
te erfolgreich abgeschlossen werden. Am 7.11.2012 wurde der 
Zuschlag erteilt. Die anschliessenden Vertragsverhandlungen 
mit dem Lieferanten gestalteten sich schwierig, und die darauf-
folgende Ausarbeitung des Detailkonzeptes durch den Lieferan-
ten beanspruchte ebenfalls mehr Zeit als ursprünglich geplant. 
Entsprechend erfuhr das Projekt nicht zuletzt auch wegen der er-
forderlichen Anpassungen eine Verzögerung. Die Realisierungs- 
und Beschaffungsphasen des neuen Systems verlagern sich daher 
nun vorwiegend ins 2014. Mit dem überarbeiteten Zeitplan ha-
ben sich auch die Meilensteine respektive Zahlungstermine und 
somit der Anfall des notwendigen Finanzbedarfs verschoben. 
Gemäss den vertraglichen Verpflichtungen des aktuellen Pro-
jektplans wird ein Grossteil der Zahlungen (rund 9 Millionen) 
bis im August 2014 fällig. Eine Kreditübertragung im Rahmen 
des Nachtrags I/2014 ist dementsprechend für die Finanzierung 
des Projektes zwingend notwendig. Der im Verpflichtungskredit 
vorgesehene finanzielle Rahmen bleibt unverändert.

Die Kreditübertragungen sind in der folgenden Tabelle aufge-
listet.

Aus 2013 nicht vollständig beanspruchten Voranschlagskre-
diten werden gemäss Bundesratsbeschluss vom 26.3.2014 insge-
samt 10,3  Millionen auf das laufende Jahr übertragen. Gemäss 
Art.  36 FHG fällt die Befugnis zu Kreditübertragungen in den 
Kompetenzbereich des Bundesrates; er ist aber verpflichtet, die  
Bundesversammlung über die bewilligten Kreditübertragungen 
zu informieren. Die beantragten Kreditübertragungen sind 
finanzierungswirksam und entfallen hauptsächlich auf das Auto-
matisierte Fingerabdruck-Identifikationssystem (AFIS) im EJPD.

Das AFIS ist die nationale Datenbank, mit der die nationalen und 
internationalen Identifikationsanfragen zu Personen und Tat-
ortspuren mittels Finger-, Handballen- und Handkantenabdrü-
cke zentral verarbeitet. Der Bundesrat hat der Realisierung des 
Projektes AFIS New Generation (NG) mit Investitionen von ins-
gesamt 18,4 Millionen am 22.12.2010 zugestimmt, und das Parla-
ment hat am 22.12.2011 den Verpflichtungskredit bewilligt. Die 
Finanzierung wird aus Mitteln des EJPD im Umfang von 5,5 Mil-
lionen und aus den beim Bund zentral eingestellten IKT-Mitteln 
in der Höhe von 12,9 Millionen sichergestellt. Die Planung sah 
für das Jahr 2012 Investitionen von 5,1  Millionen und für das 

Aufgrund von zeitlichen Verzögerungen bei der Realisierung von Investitionsvorhaben  
und Projekten im Jahr 2013 werden insgesamt 10,4 Millionen auf das laufende Jahr übertragen.  
Die Kreditübertragungen entfallen zur Hauptsache auf das EJPD. 
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8 Haushaltsneutrale Kredittransfers

Mit der vorliegenden Botschaft bringen wir den eidgenössischen Räten haushaltsneutrale Mitteltransfers 
für das laufende Budgetjahr, einerseits innerhalb des EDA (Zusammenlegung der Buchungskreise) und  
anderseits innerhalb des EDI, vom BAG zum BLV, zur Kenntnis. Die Transfers erfolgten per 1. Januar 2014.

8.1 Kredittransfers innerhalb des EDA infolge  
der Zusammenlegung der Buchungskreise 

Das EDA hat den Bundesrat am 27.5.2013 darüber informiert, die 
drei Buchungskreise (Nr. 201, Kern-EDA, Nr. 202 DEZA und Nr. 
285 lnformatik EDA) per 1. Januar 2014 zu einem einzigen Bu-
chungskreis zusammenzufassen. Neu werden die Personalkredite 
und die Sachkredite von «Kern-EDA» und DEZA zusammenge-
legt, während die Subventionskredite wie bisher einzeln weiter-
geführt werden. Der FLAG-Status und Leistungsauftrag der IT 
EDA bleiben erhalten.

Damit soll die Harmonisierung und Vereinheitlichung der Pro-
zesse und lnstrumente insbesondere in den Bereichen Perso-
nal und Finanzen, aber auch in der lnformatik und Sicherheit 
erleichtert werden. Neben der universellen Ausrichtung des 
Schweizerischen Vertretungsnetzes ist eine gut koordinier-
te und integrierte Aussenpolitik der Schlüssel zur effizienten 
Wahrung der lnteressen der Schweiz und zur Sicherstellung der 

bestmöglichen Sichtbarkeit unseres Landes auf der internatio-
nalen Bühne. Eine gute Abstimmung zwischen den einzelnen 
Politikfeldern sowie die sinnvolle Ergänzung der materiellen 
lnteressen mit den immateriellen Werten der Aussenpolitik ver-
helfen der Schweiz zu einer guten Ausgangslage. 

Der Voranschlag 2014 wurde noch in den alten Strukturen er-
stellt und bewilligt. Dem Parlament wird die neue Struktur, 
welche seit dem 1.1.2014 operativ ist, mit dem Nachtrag I/2014 
zur Kenntnis gebracht. Dieses Vorgehen hat sich zum Beispiel 
bei der Zusammenlegung von BBT und SBF zum neuen SBFI be-
währt. 

Mit den haushaltneutralen Kredittransfers ist keine Änderung 
der Zweckbestimmung und der Höhe der bewilligten Voran-
schlagskredite verbunden. 

Die transferierten Kredite sind in den folgenden Tabellen aufge-
listet.
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8.2 Kredittransfer vom Bundesamt für Gesundheit 
(BAG) zum Bundesamt für Lebensmittelsicherheit 
und Veterinärwesen (BLV) 

Die Mittelverschiebungen innerhalb des Eidg. Departements 
des Innern (EDI) stehen im Zusammenhang mit der vom Bun-
desrat am 30. November 2012 beschlossenen Zusammenle-
gung des ehemaligen Bundesamts für Veterinärwesen (BVET) 
und der Abteilung Lebensmittelsicherheit im BAG zur neuen 
Verwaltungseinheit BLV auf den 1. Januar 2014. 

Mit der Schaffung des neuen Bundesamtes sollen innerhalb des 
EDI die Synergien im Bereich der Lebensmittelsicherheit besser 
genutzt werden. Damit kann die Lebensmittelsicherheit in un-
serem Land weiter gestärkt und auch in Zukunft auf einem ho-
hen Niveau gewährleistet werden. Dank der neuen Organisation 
können Schnittstellen eliminiert, aber auch der Vollzug des Le-
bensmittelgesetzes in den Kantonen und die Aufsicht des Bun-
des im Bereich der Lebensmittelsicherheit vereinfacht werden. 
Die Aufgaben des BLV werden die Bereiche Lebensmittelsicher-
heit, Ernährung, Tiergesundheit, Tierschutz und Artenschutz 
im internationalen Handel umfassen.

Da diese organisatorischen Neuerungen im Voranschlag 2014 
infolge der umfangreichen Vorbereitungsarbeiten nicht abgebil-
det werden konnten und das Budget noch auf der alten Struktur 
basierte, wurden die finanziellen Folgen mittels diverser haus-
haltsneutraler Kredittransfers zu Beginn des laufenden Jahres in 
der Umsetzung des Budgets nachvollzogen. Gemäss geltender 
Praxis bringt der Bundesrat den eidg. Räten die Mittelverschie-
bungen mit der Botschaft zum Nachtrag I zum Voranschlag 
2014 zur Kenntnis.

Die Summen der Mitteltransfers betragen zusammengefasst 
17,7 Millionen im Aufwand und rund 0,6 Millionen bei den 
Investitionsausgaben sowie etwa 0,1 Millionen beim Ertrag. Mit 
den haushaltsneutralen Kredittransfers ist keine Änderung der 
Zweckbestimmung und auch keine Anpassung an der Höhe der 
bewilligten Voranschlagskredite verbunden. 

Die transferierten Kredite sind in den folgenden Tabellen aufge-
listet. 
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9 Erläuterungen zum Nachtragsverfahren

Trotz sorgfältiger Budgetierung und laufender Kreditüberwa-
chung kann es sich im Verlauf des Jahres erweisen, dass die be-
willigten Voranschlagskredite bei einzelnen Finanzpositionen 
nicht ausreichen. Die Ursachen dafür liegen häufig

• in neuen Beschlüssen des Bundesrates oder des Parlamentes, 
die sich beim Abschluss der Budgetierung erst undeutlich ab-
zeichneten oder noch gar nicht zur Diskussion standen (z.B. 
Darlehen Immobilienstiftung FIPOI);

• im unerwarteten Verlauf wichtiger Bestimmungsgründe der 
Aufwände und Investitionsausgaben (z.B. Investitionsbeiträge 
an Fachhochschulen).

Lässt sich ein Aufwand oder eine Investitionsausgabe nicht auf 
das folgende Jahr verschieben, so muss ein Nachtragskredit an-
gefordert werden (Art. 33 des Finanzhaushaltgesetzes, SR 611.0, 
FHG; Art. 24 der Finanzhaushaltverordnung, SR 611.01, FHV). Im 
Nachtragskreditbegehren ist der zusätzliche Kreditbedarf einge-
hend zu begründen. Es ist nachzuweisen, dass der Mittelbedarf 
nicht rechtzeitig vorhergesehen werden konnte, ein verzögerter 
Leistungsbezug zu erheblichen Nachteilen führen würde und 
daher nicht bis zum nächsten Voranschlag gewartet werden 
kann. Keine Nachträge sind erforderlich für nicht budgetier-
te Anteile Dritter an bestimmten Einnahmen (z.B. wenn der 
Bund nicht budgetierte Mehreinnahmen erzielt, an denen die 
Kantone mit einem fixen Schlüssel teilhaben). Gleiches gilt für 
Einlagen in Fonds (z.B. Einlagen in den Altlastenfonds oder 
den Fonds für Eisenbahngrossprojekte), soweit diese auf nicht 
budgetierte zweckgebundene Mehreinnahmen zurückgehen. 
Schliesslich bedarf es keiner Nachtragskredite für nicht budge-
tierte planmässige Abschreibungen, Wertberichtigungen und 
Rückstellungen.

Zusammen mit den Nachträgen können auch neue Verpflich-
tungskredite beantragt oder schon bewilligte, aber nicht ausrei-
chende Verpflichtungskredite durch Zusatzkredite aufgestockt 
werden, sofern die entsprechenden Begehren dem Parlament 
nicht mit besonderer Botschaft zu unterbreiten sind (Art. 21 ff. 
FHG; Art. 10 ff. FHV).

Erträgt ein Aufwand oder eine Investitionsausgabe keinen Auf-
schub und kann deshalb die Bewilligung des Nachtragskredites 
durch die Bundesversammlung nicht abgewartet werden, darf 
sie der Bundesrat mit Zustimmung der Finanzdelegation selbst 
beschliessen (Vorschuss). 

Bei der Bevorschussung übt der Bundesrat Zurückhaltung. Um 
das Kreditbewilligungsrecht der Eidg. Räte möglichst nicht 
durch die Bewilligung von Vorschüssen zu beeinträchtigen, 
müssen Nachtragskreditbegehren frühzeitig gestellt werden. Al-
le bevorschussten Nachträge sind der Bundesversammlung mit 
dem nächsten Nachtrag zum Voranschlag oder, wenn dies nicht 
mehr möglich ist, mit der Staatsrechnung als Kreditüberschreitung 
zur nachträglichen Genehmigung vorzulegen (Art. 34 FHG; Art. 25 
FHV). Ein gleichartiges Dringlichkeitsverfahren sieht das 
Finanzhaushaltgesetz für Verpflichtungskredite vor (Art. 28 
Abs. 2 FHG). 

Einen besonderen Fall stellt die Kreditübertragung dar. Ein im 
Vorjahr verabschiedeter, aber nicht vollständig beanspruchter 
Voranschlagskredit kann auf das laufende Rechnungsjahr über-
tragen werden, um die Fortsetzung oder den Abschluss eines 
Vorhabens sicherzustellen, für das der budgetierte Kredit nicht 
ausreicht (Art. 36 Abs. 1 FHG; Art. 26 FHV). Der zuletzt erwähnte 
Fall tritt meist dann ein, wenn die Realisierung eines Vorhabens 
eine Verzögerung erfährt, die im Juni des Vorjahres, also zum 
Zeitpunkt des Abschlusses der Vorbereitungsarbeiten zum Vor-
anschlag, niemand voraussehen konnte. Die Kreditübertragung 
wirkt der Tendenz entgegen, allfällig entstehende Kreditreste 
auszuschöpfen und damit nicht vordringliche Ausgaben zu tä-
tigen. Bisher war Sache des Parlaments, allfällige Kreditübertra-
gungen mit dem Bundesbeschluss über den Nachtrag zu bewilli-
gen. Neu ist keine formelle Bewilligung der Bundesversammlung 
mehr erforderlich. Der Bundesrat kann Kredite auf das Folgejahr 
übertragen; er ist verpflichtet, der Bundesversammlung in den 
Botschaften über die Nachtragskreditbegehren oder, wenn dies 
nicht möglich ist, mit der Staatsrechnung über die bewilligten 
Kreditübertragungen Bericht zu erstatten. 

Nicht Gegenstand der Nachtragskredite sind die Kreditverschie-
bungen. Gemäss Artikel 20 Absatz 5 FHV ist die Kreditverschie-
bung die Befugnis, die dem Bundesrat im Rahmen der Beschlüs-
se über den Voranschlag und seiner Nachträge ausdrücklich 
erteilt wird, einen Voranschlagskredit zulasten eines anderen zu 
erhöhen. Die so genehmigten Kreditverschiebungen betreffen 
ausschliesslich das entsprechende Budgetjahr.

Mit einem Nachtragskredit bewilligt das Parlament der Verwaltung zusätzliche Mittel, welche  
beim Budgetvollzug aufgrund unerwarteter Ereignisse nötig werden und keinen Aufschub dulden.  
Das Verfahren ist im Finanzhaushaltgesetz geregelt.
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Entwurf 

Bundesbeschluss I 
über den  
Nachtrag I zum Voranschlag 2014

vom # Juni 2014

Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft,
gestützt auf Artikel 167 der Bundesverfassung 1,
nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrates 
vom 26. März 2014 2,

beschliesst:

Art. 1 Nachtragskredite
Für das Jahr 2014 werden als erster Nachtrag zum Voranschlag 
2014 der Schweizerischen Eidgenossenschaft gemäss besonde-
rem Verzeichnis folgende Voranschlagskredite bewilligt:
   Franken
a.  Erfolgsrechnung: Aufwände von 82 749 900
b.  Investitionsbereich: Ausgaben von 98 400 000

Art. 2 Ausgaben
Im Rahmen der Finanzierungsrechnung für das Jahr 2014 wer-
den zusätzliche Ausgaben von 131 149 900 Franken genehmigt. 

Art. 3 Der Ausgabenbremse unterstellte 
Verpflichtungskredite

Folgende Verpflichtungskredite werden bewilligt:
   Franken
a.  Zusatzkredit für die Investitionsbeiträge an 

Fachhochschulen 2013–2016 64 000 000
b.  Verpflichtungskredit für die Beschaffung von 

Kaliumiodidtabletten (Jodtabletten) 20 000 000
c.  Verpflichtungskredit für die WHO-Planungsarbeiten 

Neubau Erweiterung Sitz Genf 14 000 000
d.  Verpflichtungskredit für die IFRC-Planungsarbeiten 

Erweiterungsneubau Sitz Genf 5 000 000

Art. 4 Der Ausgabenbremse unterstellter Zahlungsrahmen
Der Zahlungsrahmen Forschungseinrichtungen nationaler 
Bedeutung 2013–2016 wird um 10 500 000 Franken aufgestockt.

Art. 5 Schlussbestimmung
Dieser Beschluss untersteht nicht dem Referendum.

1 SR 101
2 Im BBl nicht veröffentlicht
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Entwurf 

Bundesbeschluss II 
über die Entnahmen aus dem 
Infrastrukturfonds für das Jahr 2014

vom # Juni 2014

Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft,
gestützt auf Artikel 10 des Infrastrukturfondsgesetzes 
vom 6. Oktober 20061,
nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrates 
vom 26. März 20142

beschliesst:

Art. 1
Der Voranschlagskredit für Beiträge an Hauptstrassen in
Berggebieten und Randregionen wird um 6 115 000 Franken 
auf 45 736 000 Franken erhöht.

Art. 2
Dieser Beschluss untersteht nicht dem Referendum.

1 SR 725.13
2 Im BBl nicht veröffentlicht
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Zahlenteil mit Begründungen

Mit dem Nachtrag I beantragte Nachtragskredite

2 Departement für auswärtige AngelegenheitenMit dem Nachtrag I beantragte Voranschlagskredite

CHF 2013
Voranschlag

2014
I garthcaNgnunhceR

2014

Departement für auswärtige Angelegenheiten

202 Departement für auswärtige Angelegenheiten

Erfolgsrechnung
A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand 175 489 900 000 065 4172 764 616  
A2310.0563 Europarat, Strassburg 8 098 100 000 0467 640 961

Investitionsrechnung
A4200.0125 Darlehen Immobilienstiftung FIPOI – 000 005 9–
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202 Eidgenössisches Departement  
für auswärtige Angelegenheiten

Übriger Betriebsaufwand
A2119.0001	 4 560 000
• Kontroll- und Sicherheitsdienste fw 4 560 000

Am 22.1.2014 fand in Montreux und Genf eine von der UNO or-
ganisierte internationale Syrienkonferenz statt. 47 hochrangige, 
ausländische Delegationen haben an der Konferenz teilgenom-
men. Die international bedeutende Friedenskonferenz erfüllt 
die Voraussetzungen eines «ausserordentlichen Ereignisses» im 
Sinne der BWIS-Abgeltungsverordnung (SR 120.6), weshalb der 
Bund zur separaten Abgeltung der entstandenen Sicherheitskos-
ten im Umfang von 4,56 Millionen an die Kantone Waadt und 
Genf verpflichtet ist. Der Entscheid der UNO zur Durchführung 
einer Friedenskonferenz in der Schweiz war zum Zeitpunkt des 
Budgetprozesses nicht absehbar.

Europarat, Strassburg
A2310.0563	 640 000
• Pflichtbeiträge an internationale Organisationen fw 640 000

BB vom 19.3.1963 betreffend den Beitritt der Schweiz zur Satzung 
des Europarates (SR 0.192.030), Art. 39. Der Beitrag der Schweiz 
an die Budgets des Europarats wird auf der Basis ihres relativen 
wirtschaftlichen und demografischen Gewichts berechnet und 
erhöht sich im Jahr 2014 (für das ordentliche Budget) auf 2,4423 
Prozent gegenüber 2,2112 Prozent im Jahr 2013. Zum Zeitpunkt 
der Erarbeitung des Voranschlags war die Höhe des zu leistenden 
Beitrags der Schweiz noch nicht beschlossen, weshalb eine ge-
naue Schätzung des Beitrags schwierig war.

Darlehen Immobilienstiftung FIPOI
A4200.0125	 9 500 000
• Darlehen fw 7 000 000

Mit einem zinslosen Darlehen sollen die Vorbereitungs- und 
Projektarbeiten für einen Neubau der Weltgesundheitsorganisa-
tion WHO finanziert werden. Da das Gesuch der WHO für ein 
entsprechendes Darlehen erst am 28.8.2013 eingereicht wurde, 
konnte der Mittelbedarf nicht rechtzeitig für den Voranschlag 
2014 vorhergesehen werden. Angesichts des ausgewiesenen und 
dringenden Bedarfs einer Umgestaltung des WHO-Sitzes wird 
ein Nachtragskredit beantragt.

• Darlehen fw 2 500 000

Mit einem zinslosen Darlehen von sollen die Vorbereitungs- 
und Projektarbeiten für einen Neubau der internationalen Föde-
ration der Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften (IFRC) in 
Gent finanziert werden. Da das Gesuch der IFRC um Gewährung 
eines Darlehens erst am 7.10.2013 eingereicht wurde, konnte der 
Mittelbedarf nicht rechtzeitig für den Voranschlag 2014 vorher-
gesehen werden. Angesichts des ausgewiesenen und dringenden 
Bedarfs eines Neubaus des IFRC-Sitzes wird ein Nachtragskredit 
beantragt.
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Mit dem Nachtrag I beantragte Voranschlagskredite
Fortsetzung

CHF 2013
Voranschlag

2014
Rechnung Nachtrag I

2014

Departement des Innern

306 Bundesamt für Kultur

Erfolgsrechnung
A2310.0585 Filmförderung Europa CH –– 5 000 000

3 Departement des Innern
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306 Bundesamt für Kultur

Filmförderung Europa CH
A2310.0585	 5 000 000
• Übrige Beiträge an Dritte fw 5 000 000

Durch die Sistierung der Verhandlungen über die Teilnahme der 
Schweiz am Filmförderprogramm Media in den Jahren 2014–
2020 entstehen der Schweizer Filmbranche bereits im laufen-
den Jahr finanzielle Ausfälle, die – gemessen an den Rückflüssen 
der letzten Jahre – bis zu 5 Millionen betragen. Hauptbetroffe-
ne sind in erster Linie Schweizer Filmverleiher, Filmproduzen-
ten, Filmfestivals sowie Kinobetriebe und Weiterbildungspro-
gramme. Durch die Finanzierung von nationalen Ersatzmass-
nahmen soll die Kontinuität in der europäischen Zusammenar-
beit gesichert und der Ausfall der Förderbeiträge teilkompensiert 
werden. Die beantragten Mittel werden vollumfänglich auf dem 
Kredit A2310.0318 «Programme EU-Media» kompensiert. 
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Mit dem Nachtrag I beantragte Voranschlagskredite
Fortsetzung

CHF 2013
Voranschlag

2014
Rechnung Nachtrag I

2014

Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport

525 Verteidigung

Erfolgsrechnung
A2111.0153 Ersatzmaterial und Instandhaltungsbudget (EIB) 540 000 000579 454 963 6 500 000

543 armasuisse Immobilien

Investitionsrechnung
A8100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget) 277 513 400331 162 100 38 000 000

5 Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport
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525 Verteidigung

Ersatzmaterial und Instandhaltungsbudget (EIB)
A2111.0153	 6 500 000
• EIB, Ersatzmaterial und Instandhaltungsaufwand fw 6 500 000

Im Rahmen der Umsetzung der für den Voranschlag 2014 vom 
Parlament beschlossenen Kürzungen im Sach- und Betriebsauf-
wand kürzte das VBS auf der Finanzposition A2111.0153 «Ersatz-
material und Instandhaltungsbudget (EIB)» überproportional 
(35 Mio. anstelle von 20 Mio.). Dies, um zu verhindern, dass wie 
im Fall proportionaler Kürzungen Nachtragskreditbegehren auf 
mehreren Finanzpositionen gestellt werden müssten. Nach den 
neusten Einschätzungen ist – in Respektierung des Parlaments-
willens – indessen eine haushaltneutrale Umschichtung von 
6,5 Millionen innerhalb des Sach- und Betriebsaufwandes not-
wendig, um die vollständige Einsatzbereitschaft der Truppe si-
cherstellen zu können. Das Nachtragskreditbegehren wird voll-
umfänglich auf Krediten des Sach- und Betriebsaufwandes der 
Verteidigung kompensiert: 1,0 Million beim «Informatik Sach-
aufwand» A2114.0001, 1,5 Million beim «Beratungsaufwand» 
A2115.0001, 3,0 Millionen beim «Übriger Betriebsaufwand» 
A2119.0001 und 1,0 Million beim «Betrieb und Infrastruktur» 
A2111.0149.

543 armasuisse Immobilien

Sach- und immat. Anlagen, Vorräte (Globalbudget)
A8100.0001	 38 000 000
• Liegenschaften fw 38 000 000

ar Immo verfügt über ein umfangreiches Immobilienportfolio. 
Beim Unterhalt von Immobilien und beim Vollzug von gesetz-
lichen Auflagen wie z.B. Umweltnormen besteht seit Jahren ein 
grosser Nachholbedarf. Mit den Immobilienbotschaften VBS 
2011 bis 2013 wurden deshalb höhere Verpflichtungskredite be-
antragt. Zudem wurden durch Umlagerungen im Plafond der 
Armee Mittel von der Verteidigung zu ar Immo verschoben. 
Weiter wurde auch der Personalbestand von ar Immo aufge-
stockt. All diese Massnahmen zeigen nun Wirkung. Der Projekt-
fortschritt bei den sich in der Realisierungsphase befindenden 
Vorhaben verläuft ausserordentlich gut. In Abweichung zu frü-
heren Zahlungsprognosen führt dies zu einem erhöhten Zah-
lungsbedarf im Jahr 2014. Der Mehrbedarf wird mit Kreditresten 
der Armee aus Vorjahren (gemäss Regelungen Ausgabenplafond 
der Armee) kompensiert.
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6 Finanzdepartement
Mit dem Nachtrag I beantragte Voranschlagskredite
Fortsetzung

CHF 2013
Voranschlag

2014
Rechnung Nachtrag I

2014

Finanzdepartement

620 Bundesamt für Bauten und Logistik

Erfolgsrechnung
A2111.0204 Zumiete 103 762 50097 496 525 1 340 000

Investitionsrechnung
A4100.0118 Zivile Bauten 248 280 200266 671 471 900 000
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620 Bundesamt für Bauten und Logistik

Zumiete
A2111.0204	 1 340 000
• Miete und Pachten Liegenschaften fw 630 000

Das BFM benötigt zur nachhaltigen Beschleunigung der Asylver-
fahren mehr Unterbringungsplätze für Asylsuchende. Deswegen 
wird dringend ein Mietobjekt in Boudry (Site de Perreux) vom 
Kanton Neuenburg benötigt. Dem BBL stehen die notwendigen 
Mittel für die Mietkosten im Jahr 2014 nicht zur Verfügung. Zum 
Zeitpunkt des Budgetprozesses war eine Einigung mit dem Kan-
ton Neuenburg noch nicht absehbar. Der Nachtragskredit wird 
vollumfänglich beim Kredit A2111.0129 «Empfangszentren: Be-
triebsausgaben» des BFM kompensiert.

• Miete und Pachten Liegenschaften fw 710 000

Auf den 1.1.2014 wurden weitere Auslandsniederlassungen der 
DEZA in das Portfolio des BBL übernommen. Damit verbunden 
ist der Übergang der Verantwortung zur Bewirtschaftung. Zum 
Budgetierungszeitpunkt war die Anzahl und die Höhe der Beträ-
ge nicht abschliessend bekannt. Daher ist der notwendige Mehr-
bedarf für die Zumieten in Höhe von 710  000 Franken (finan-
zierungswirksam) auf diesen Zeitpunkt vom EDA an das BBL zu 
übertragen. Der Nachtragskredit wird vollumfänglich beim Kre-
dit A2119.0001 «Übriger Betriebsaufwand» des EDA kompensiert.

Zivile Bauten
A4100.0118	 900 000
• Liegenschaften fw 900 000

Zur Verbesserung der operativen Steuerung des Informatikbe-
triebs plant das BIT die räumliche und technische Ausgestaltung 
des Operations Control Center (OCC), Network Operations Cen-
ter (NOC) und Service Desk (SD). Das OCC stellt eine Betriebs-
leitstelle für die proaktive Überwachung der Infrastrukturen, 
Services und Anwendungen dar, das NOC dient der Gewährleis-
tung der zentralen und kontinuierlichen Überwachung des IT-
Netzwerkes der Bundesverwaltung (BV) im In- und Ausland und 
das SD ist die zentrale Anlaufstelle für alle Serviceanfragen in-
nerhalb der BV. Dem BBL stehen die notwendigen Mittel für den 
zusätzlichen Investitionsbedarf für diese Anpassungen nicht zur 
Verfügung. Die Mehraufwände übersteigen die im Voranschlag 
eingestellten Mittel und waren im Zeitpunkt der Budgetierung 
noch nicht absehbar. Der Antragsteller BIT übernimmt den Kos-
tenanteil gemäss Antrag an das BBL vom 1.10.2013. Der Mehrbe-
darf wird vollumfänglich beim Kredit A6100.0001 «Funktions-
aufwand (Globalbudget)» des BIT kompensiert.
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7 Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung
Mit dem Nachtrag I beantragte Voranschlagskredite
Fortsetzung

CHF 2013
Voranschlag

2014
Rechnung Nachtrag I

2014

Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung

704 Staatssekretariat für Wirtschaft

Erfolgsrechnung
A2310.0375 Welthandelsorganisation (WTO) 2 842 0002 620 759 30 000

708 Bundesamt für Landwirtschaft

Erfolgsrechnung
A2310.0141 Forschungsbeiträge 5 950 8006 292 623 2 000 000

750 Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation

Erfolgsrechnung
A2310.0527 Forschungseinrichtungen von nationaler Bedeutung 75 282 77367 365 500 3 700 000
A2320.0001 Wertberichtigungen im Transferbereich 131 500 00096 936 185 50 000 000

Investitionsrechnung
A4300.0152 Investitionen Fachhochschulen 27 000 00026 000 000 50 000 000
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708 Bundesamt für Landwirtschaft

Forschungsbeiträge
A2310.0141	 2 000 000
• Übrige Beiträge an Dritte fw 2 000 000

Das Postulat 12.3555 Müller-Altermatt vom 14.6.2012 fordert 
die Erarbeitung von zusätzlichem Wissen im Bereich der Bio-
forschung. Bei der Generierung des geforderten zusätzlichen 
Wissens wird das Forschungsinstitut für biologischen Landbau 
(FiBL) eine zentrale Rolle übernehmen. Bis zum Vorliegen des 
Prüfberichtes erfordern die vom FiBL zu erbringenden zusätz-
lichen Leistungen eine höhere Abgeltung. Die im Postulat ge-
forderte Kompensation soll bei dem Kredit A4200.0111 «lnves-
titionskredite Landwirtschaft» (1,2 Mio.) und bei dem Kredit 
A2310.0148 «Beihilfen Pflanzenbau» (0,8 Mio.) erfolgen.

704 Staatssekretariat für Wirtschaft

Welthandelsorganisation (WTO)
A2310.0375	 30 000
• Pflichtbeiträge an internationale Organisationen fw 30 000

Der Mitgliederbeitrag an die WTO errechnet sich auf Basis des 
Anteils am Welthandel (Güter und Dienstleistungen). Wäh-
rend der Schweizer Mitgliederbeitrag in den letzten Jahren nie 
Schwankungen von mehr als 1,5 Prozent gegenüber demjenigen 
des Vorjahres unterlag, erfolgte für das Jahr 2014 ein Anstieg von 
über 9,5 Prozent. Um solche nicht abschliessend vorhersehba-
re und über dem Durchschnitt liegende Schwankungen absor-
bieren zu können, wurde für den Mitgliederbeitrag 2014 zwar ei-
ne Marge budgetiert (+8,5 % im Vergleich zum Mitgliederbeitrag 
des Vorjahres), die sich jedoch im laufenden Jahr als unzurei-
chend erwiesen hat, um diese überdurchschnittliche Erhöhung 
des Mitgliederbeitrags absorbieren zu können.
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7 Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung
Fortsetzung

30

750 Staatssekretariat für Bildung,  
Forschung und Innovation

Forschungseinrichtungen von nationaler Bedeutung
A2310.0527	 3 700 000
• Übrige Beiträge an Dritte fw 3 700 000

Die Bundesunterstützung an die Mietkosten für die Nutzung der 
Forschungsinfrastruktur (Beitrag zur Grundfinanzierung/Teilde-
ckung) in der Start- und Aufbauphase der Ende 2013 gegründeten 
Geneva Biotech Campus (GBC) erfolgt subsidiär und paritätisch 
zur Unterstützung durch den Kanton Genf und wird im Rahmen 
der bewilligten Kredite des SBFI im BFI-Bereich vollumfänglich 
kompensiert. Dazu soll der Voranschlagskredit um 3,7 Millionen 
und der Zahlungsrahmen Z0055.00 um 10,5 Millionen erhöht 
werden. Zum Zeitpunkt der BFI 2013–2016 war das Vorhaben zur 
Gründung des GBC noch nicht bekannt und zum Zeitpunkt des 
Budgetprozesses zum Voranschlag 2014 waren die sachlichen 
und rechtlichen Voraussetzungen für eine Unterstützung nach 
Artikel 15 FIFG noch nicht erfüllt. Der Nachtragskredit dient der 
Sicherung einer geordneten Start- und Aufbauphase des GBC. 
Dieser wird vollumfänglich bei den Krediten A2310.0530 «EU-
Forschungsrahmenprogramme» (2,7 Mio.), und A2115.0001 «Be-
ratungsaufwand» (1,0 Mio.) kompensiert.

Wertberichtigungen im Transferbereich
A2320.0001	 50 000 000
• Wertberichtigung Investitionsbeiträge nf 50 000 000

Die Entwicklung der Fachhochschulen hat in den Kantonen 
zu grossen Bauinvestitionen geführt. Der dadurch verursachte 
Mehrbedarf bei den vom Bund abgegoltenen Investitionen soll 
über einen Nachtrag von 50,0 Millionen abgedeckt werden (sie-
he A4300.0152). Da es sich beim Nachtragskredit um Investiti-
onsbeiträge handelt, muss der Betrag vollumfänglich wertbe-
rechtigt werden. Somit wird mit dem Nachtrag auch ein entspre-
chender (nicht finanzierungswirksamer) Kredit beantragt. 

Investitionen Fachhochschulen
A4300.0152	 50 000 000
• Investitionsbeiträge fw 50 000 000

Der Bund leistet Abgeltungen für Investitionen von öffentlich-
rechtlichen Fachhochschulen. Der Bundesanteil beläuft sich auf 
einen Drittel der beitragsberechtigten Aufwendungen. Die Ent-
wicklung der Fachhochschulen und der damit erfolgte Konzen-
trationsprozess führte in den Kantonen zu grossen Bauinvestiti-
onen. Dabei handelt es sich um eine Reihe grosser Bauten, wie 
beispielsweise das Toni-Areal in Zürich, welche bereits weit fort-
geschritten ist. Die im Voranschlag 2014 eingestellten Mittel rei-
chen nicht aus, um der Verpflichtung des Bundes gegenüber den 
Kantonen gemäss Baufortschritt nachkommen zu können. Des-
halb ist ein Nachtragskredit in der Höhe von 50 Millionen (fi-
nanzierungswirksam) notwendig. Dieser Nachtrag wird im Um-
fang von 8,8 Millionen auf den Krediten A2310.0530 «EU-For-
schungsprogramme» (3,8 Mio.) und A2310.0514 «Innovations- 
und Projektbeiträge» (5 Mio.) kompensiert.
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Mit dem Nachtrag I beantragte Voranschlagskredite
Fortsetzung

CHF 2013
Voranschlag

2014
Rechnung Nachtrag I

2014

Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation

802 Bundesamt für Verkehr

Erfolgsrechnung
A2310.0382 LV Privatbahnen Infrastruktur Betriebsabgeltung 176 004 100176 338 697 5 479 900

810 Bundesamt für Umwelt

Erfolgsrechnung
A2310.0134 Wald 96 125 00099 881 773 3 500 000

8 Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation
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810 Bundesamt für Umwelt

Wald
A2310.0134	 3 500 000
• Übrige Beiträge an Dritte fw 3 500 000

Schutzwald: Die Unwetter von Ende Mai / Anfang Juni 2013 ha-
ben zu ausserordentlichen Waldschäden und Zwangsnutzun-
gen geführt. Mit den im Rahmen des NFA-Programmes Schutz-
wald gesprochenen Bundesmitteln können die betroffenen 
Kantone nur ca. 50 Prozent der notwendigen Massnahmen zur 
Vorbeugung von Borkenkäferkalamitäten und zur Wiederher-
stellung des Schutzwaldes bewältigen. Für die restlichen Mass-
nahmen ist eine zusätzliche Abgeltung des Bundes im Umfang 
von 3,5 Millionen erforderlich (Programmvereinbarung Schutz-
wald). Die Unwetterschäden haben auch bei den Kantonen Mit-
telaufstockungen zur Folge. Insgesamt bleibt damit die in den 
Programmvereinbarungen angestrebte Beteiligung des Bun-
des von 40 Prozent an den Netto-Kosten der Schutzwaldpfle-
ge erhalten. Dieser Nachtrag wird vollumfänglich beim Kredit 
A4300.0103 «Schutz Naturgefahren» kompensiert.

802 Bundesamt für Verkehr

LV Privatbahnen Infrastruktur Betriebsabgeltung
A2310.0382	 5 479 900
• Übrige Beiträge an Dritte fw 5 479 900

Der Bund finanziert den Infrastrukturbetrieb der Hafenbahn 
Schweiz AG (HBS) im Rahmen einer vierjährigen Leistungsver-
einbarung (2013–2016). Ein Entscheid des Bundesverwaltungs-
gerichtes betreffend Landverzinsung der HBS hat zur Folge, dass 
die Abgeltungen des Bundes an den Infrastrukturbetrieb der 
HBS erhöht werden müssen. Die aufgrund dieses Entscheids an-
fallenden Mehraufwendungen der Jahre 2013 und 2014 sollen 
im Rahmen des Nachtrags I/2014 abgegolten werden. Deshalb 
wird einen Nachtragskredit erforderlich. Der Mehrbedarf wird 
vollumfänglich beim Kredit A4300.0131 «LV Privatbahnen Inf-
rastruktur Investitionsbeitrag» kompensiert.
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Mit dem Nachtrag I beantragte VerpflichtungskrediteMit dem Nachtrag I beantragte Verpflichtungskredite

Früher
bewilligte 
Verpflich-

tungs-
kredite

Verpflich-
tungs-

kredit (V)

Voran-
schlags-

kredit (A)

Beantragter
Verpflich-

tungskredit/
Zusatzkredit

CHF

Der Ausgabenbremse unterstellt 103 000 000

Beziehungen zum Ausland - Internationale Zusammenarbeit 19 000 000

14 000 000–WHO Planungsarbeiten Neubau Erweiterung Sitz Genf V0241.00 
A4200.0125

202

5 000 000–IFRC Planungssarbeiten Erweiterungsneubau Sitz Genf V0243.00 
A4200.0125

202

Landesverteidigung 20 000 000

20 000 000–Beschaffung Kaliumiodidtabletten (Jodtabletten) V0242.00 
A2110.0101

525

Bildung und Forschung 64 000 000

64 000 000150 000 000Investitionsbeiträge an Fachhochschulen 2013-2016
BB 25.09.2012

V0157.01 
A4300.0152

750
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202 Eidgenössisches Departement  
für auswärtige Angelegenheiten

WHO Planungsarbeiten Neubau Erweiterung Sitz Genf
V0241.00	 14 000 000
• A4200.0125 14 000 000

Mit dem Verpflichtungskredit in der Höhe von 14 Millionen 
soll ein Darlehen zur Finanzierung der Planungs- und Vorbe-
reitungsarbeiten im Hinblick auf den Bau eines Erweiterungs-
gebäudes für den Sitz der Weltgesundheitsorganisation (WHO) 
in Genf gewährt werden. Die Planungsarbeiten dauern voraus-
sichtlich bis Ende 2015.

IFRC Planungssarbeiten Erweiterungsneubau Sitz Genf
V0243.00	 5 000 000
• A4200.0125 5 000 000

Mit dem Verpflichtungskredit in der Höhe von 5 Millionen soll 
ein Darlehen zur Finanzierung der Planungs- und Vorberei-
tungsarbeiten im Hinblick auf den Neubau des Sitzes der Inter-
nationalen Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmondgesell-
schaften (IFRC) in Genf gewährt werden. Die Planungsarbeiten 
dauern voraussichtlich bis Frühjahr 2015.

525 Verteidigung

Beschaffung Kaliumiodidtabletten (Jodtabletten)
V0242.00	 20 000 000
• A2110.0101 20 000 000

Die Änderung der Verordnung über die Versorgung der Bevöl-
kerung mit Jodtabletten sieht vor, dass im Umkreis von 50 km 
der schweizerischen Kernkraftwerke die Kernkraftwerkbetrei-
ber für die Finanzierung der Kosten der Beschaffung und Vertei-
lung von Jodtabletten an die Bevölkerung aufkommen. Bisher 
kamen die KKW-Betreiber lediglich für die Kosten bis zu einem 
Umkreis von 20 km auf. Für die Beschaffung und Verteilung von 
neuen Jodtabletten in der Zone 20–50 km resultieren für die 
Kernkraftwerkbetreiber Mehrkosten von geschätzten 20 Millio-
nen im Jahr 2015. Diese Mehrkosten werden durch das VBS (Ver-
teidigung, Armeeapotheke) im ordentlichen Budget 2015 ein-
gegeben. Da der Aufwand und der Ertrag in gleicher Höhe bud-
getiert werden, erfolgt dies haushaltneutral. Die Vertragsunter-
zeichnung mit einem Pharmaunternehmen in Schweden wird 
im Verlaufe des Jahres 2014 stattfinden. Die Lieferung der Jod-
tabletten an die Armeeapotheke und die Rechnungsstellung an 
die KKW-Betreiber wird im Jahr 2015 gemäss Budgeteingabe vor-
genommen. Deshalb wird, gestützt auf das Haushaltsrecht (Art. 
21 FHG und Art. 11 FHV), ein Verpflichtungskredit (Vertragsun-
terzeichnung 2014, Lieferung 2015) beantragt.
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Mit dem Nachtrag I beantragte Verpflichtungskredite
Fortsetzung
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750 Staatssekretariat für Bildung,  
Forschung und Innovation

Investitionsbeiträge an Fachhochschulen 2013–2016
V0157.01	 64 000 000
• A4300.0152 64 000 000

Bei den Investitionsbeiträgen für Fachhochschulbauten han-
delt es sich gemäss BG über die Fachhochschulen (SR  414.71) 
um Abgeltungen, d.h. Beitragsgesuche können nicht abgelehnt 
werden. Da die Gesuche der Kantone die verfügbaren Mittel je-
weils überstiegen, hat das zuständige Departement eine Prioritä-
tenordnung erlassen (erstmals am 21.5.2012). Gemäss Artikel 13 
des Subventionsgesetzes (SR 616.1) hat das zuständige Bundes-
amt (heute SBFI, vor 2013 das BBT) die Gesuche, welche gemäss 
Prioritätenordnung nicht berücksichtigt werden konnten, den-
noch umfassend geprüft. Waren die Abgeltungsvoraussetzun-
gen erfüllt, hat das Bundesamt die Leistung dem Grundsatz 
nach zugesprochen, aber nur einen Teil davon dem laufenden 
Verpflichtungskredit belastet. Gemäss Finanzhaushaltgesetz 
(SR 611.0) hätte aber die gesamte dem Grundsatz nach zugespro-
chene Leistung dem Verpflichtungskredit belastet werden müs-
sen. Zu beachten ist dabei, dass die dem Grundsatz nach abge-
gebenen Zusicherungen nicht rückgängig gemacht werden kön-
nen und sich die fraglichen Objekte zudem bereits im Bau be-
finden. Aus Transparenzgründen wird dennoch ein Zusatzkredit 
beantragt. Damit wird vermieden, dass die Verpflichtungen und 

die für einen Bau geleisteten Zahlungen nicht übereinstimmen. 
Konkret wurden von den Leistungen von 221 Millionen, die dem 
Grundsatz nach zugesichert sind, bisher nur 157 Millionen dem 
Verpflichtungskredit belastet. Damit entsteht eine Lücke von 
64  Millionen, die dem Verpflichtungskredit noch nicht ange-
rechnet wurde. Zu beachten gilt ausserdem, dass es sich um ein 
auslaufendes Subventionssystem handelt. Mit Inkrafttreten der 
Finanzbestimmungen des Bundesgesetzes über die Hochschul-
förderungs- und Koordinationsgesetzes (HFKG SR, AS) – voraus-
sichtlich auf das Jahr 2017 –, werden die Investitionsbeiträge für 
die Fachhochschulen neu als Finanzhilfen qualifiziert. Voraus-
sichtlich im Jahr 2016 wird deshalb ein weiterer Zusatzkredit 
notwendig sein, um die letzten noch unter dem Regime der Ab-
geltungen notwendigen Verpflichtungen eingehen zu können. 
Dessen Höhe kann heute noch nicht beziffert werden. In ei-
nem ersten Schritt soll deshalb die bereits bestehende Lücke von 
64  illionen mit einem Zusatzkredit geschlossen werden. Der be-
reits bewilligte Verpflichtungskredit von 150 Millionen wird da-
gegen für neue Verpflichtungen eingesetzt.
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750 Staatssekretariat für Bildung,  
Forschung und Innovation

Forschungseinrichtungen nationaler Bedeutung  
2013–2016

Z0055.00	 10 500 000
• A2310.0527 10 500 000

In der BFI-Botschaft 2013–2016 hat der Bund die Förderung 
von vertraglich geregelten Public Private Partnerships (PPP) als 
wichtiges Entwicklungsziel festgehalten. Die Ende 2013 erfolgte 
Gründung des Geneva Biotech Campus (GBC) auf dem ehema-
ligen «Merck-Serono Areal» erfüllt diese Zielsetzung exempla-
risch, stellt für die Schweiz hinsichtlich Kooperation der öffent-
lichen Hand mit der Privatwirtschaft im Bereich des Bio- und 
Neuroengineering einen Grosserfolg dar und ist in der jünge-
ren Vergangenheit insgesamt das grösste Public-Private Projekt 
im BFI-Bereich. Die Bundesunterstützung an die Mietkosten für 
die Nutzung der Forschungsinfrastruktur (Beitrag zur Grundfi-
nanzierung, Teildeckung) in der Start- und Aufbauphase in den 

Jahren 2014–2016 erfolgt auf der Basis von Artikel 15 FIFG pa-
ritätisch zur Unterstützung durch den Kanton Genf und wird 
im Rahmen der bewilligten Kredite im BFI-Bereich innerhalb 
des SBFI vollumfänglich kompensiert. Zum Zeitpunkt der BFI-
Botschaft 2013–2016 und des Bundesbeschlusses vom 11.9.2012 
über die Kredite für Forschungseinrichtungen von nationaler 
Bedeutung für die Jahre 2013–2016 war das Vorhaben zur Grün-
dung des GBC noch nicht bekannt. Dessen Unterstützung in der 
Start- und Aufbauphase nach Artikel 15 FIFG erfordert eine Auf-
stockung um insgesamt 10,5 Millionen des mit dem erwähnten 
Bundesbeschlusses bewilligten Zahlungsrahmens.
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